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Vereinbarung über den elektronischen  
Datenaustausch (EDI) 

 

 

RECHTLICHE BESTIMMUNGEN 
Die Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) wird getroffen von und 
zwischen: 

Stadtwerke Bliestal GmbH 

Bliesgaustraße 13 

66440 Blieskastel 

 

und 

 

      

      

      

 

nachfolgend "die Parteien" genannt. 

Artikel 1 Zielsetzung und Geltungsbereich 

1.1 
Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtlichen Be-
dingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von Transaktionen 
im Rahmen des Geschäftsprozesses Netznutzungsabrechnung mit Hilfe des elektronischen 
Datenaustausches (EDI) unterliegen. Hinsichtlich des automatisierten Datenaustauschs hat 
die Bundesnetzagentur verbindliche Festlegungen zu einheitlichen Geschäftsprozessen und 
Datenformaten für Strom (GPKE) und Gas (GeLi Gas) getroffen. Der Datenaustausch erfolgt 
auf der Grundlage dieser Festlegungen in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit 
den entsprechenden Mitteilungen der BNetzA und den gültigen Nachrichten- und Prozess-
beschreibungen zu den festgelegten Formaten. Der Lieferantenwechselprozess ist aus-
schließlich im Lieferantenrahmenvertrag geregelt. 

1.2 
Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden Rechtlichen Bestimmungen und wird 
durch einen Technischen Anhang ergänzt. 

1.3 
Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen der Verein-
barung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI abgewickelten 
Transaktionen ergeben. 
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Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

2.1 
Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert: 

2.2 
EDI: 
Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerzieller und 
administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur Strukturierung 
einer EDI-Nachricht bezeichnet. 

2.3 
EDI-Nachricht: 
Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer vereinbarten 
Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich automatisch und 
eindeutig verarbeiten lässt. 

2.4 
UN/EDIFACT: 
Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for Europe - 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die Vorschriften der 
Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch in Verwaltung, Handel, Transport 
und Verkehr eine Reihe international vereinbarter Normen, Verzeichnisse und Leitlinien für 
den elektronischen Austausch strukturierter Daten, insbesondere für den Austausch zwi-
schen unabhängigen rechnergestützten Informationssystemen in Verbindung mit dem Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehr.  

 
 
Artikel 3 Verarbeitung und Empfangsbestätigung von EDI-Nachrichten 

3.1 
Die Nachrichten werden so bald wie möglich nach dem Empfang verarbeitet, in jedem Fall 
jedoch innerhalb der in GPKE/ GeLi festgelegten Fristen. 

3.2 
Eine Empfangsbestätigung ist nach den Festlegungen der Bundesnetzagentur (GPKE und 
GeLi Gas) bzw. nach dem Lieferantenrahmenvertrag erforderlich. 
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Artikel 4 Sicherheit von EDI-Nachrichten 1 

4.1 
Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzuführen und 
aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Veränderungen, Verzöge-
rung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. 

4.2 
Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des Ursprungs, die 
Überprüfung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und Empfang sowie die 
Gewährleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten. 

Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der Integrität, 
um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, dass jede empfan-
gene EDI-Nachricht vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, sind für alle Nachrichten 
obligatorisch. Bei Bedarf können im Technischen Anhang zusätzliche Sicherheitsverfahren 
und -maßnahmen festgelegt werden. 

4.3 
Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-Nachricht 
informiert der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  

Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler enthält, 
reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders empfängt.  

 
Artikel 5 Vertraulichkeit und Schutz personenbezoge ner Daten  

5.1 
Die Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender oder 
im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden, vertraulich 
gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben oder gesendet, noch zu an-
deren als von den Parteien vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) ist zu beachten. 

Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger vertraulicher 
Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad. 

5.2 
EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, soweit die 
Informationen allgemein zugänglich sind. 

Artikel 6 Aufzeichnung und Archivierung  von Nachri chten 

6.1 
Jede Partei archiviert  ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den Parteien 
während einer geschäftlichen Transaktion i.S.d. Art. 1 ausgetauschten EDI-Nachrichten un-
                                                
1 Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die Sicherheits-
rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr im deutschen Strommarkt (Vedis-
Empfehlung) verwiesen (siehe dazu auch Technischer Anhang). Weitere Informationen zu VEDIS fin-
den Sie unter: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit 
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verändert und sicher gemäß den Fristen und Spezifikationen, die durch die bestehenden 
rechtlichen Grundlagen (insbesondere nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften 
und nach GPKE /GeLi Gas) vorgeschrieben sind. Die Servicenachrichten CONTRL und 
APERAK fallen nicht unter diese Archivierungsvorschriften.  

6.2 
Die Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom Empfänger in dem 
Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusätzlich sicher zu stellen, 
dass die Lesbarkeit über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum gewährleistet wird.  

6.3 
Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten problemlos 
zugänglich sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form reproduziert und ge-
druckt werden können. Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich sind, müssen beibehal-
ten werden. 

 

 

Artikel 7 Technische Spezifikationen und Anforderun gen 
 
Der Technische Anhang enthält die technischen, organisatorischen und verfahrenstechni-
schen Spezifikationen und Anforderungen für den Betrieb von EDI gemäß den Bestimmun-
gen dieser Vereinbarung, zu denen beispielsweise die folgenden Bedingungen gehören: 

- Anforderungen an den Umsatzsteuernachweis  

- Kontaktdaten 

 

Artikel 8 Inkrafttreten, Änderungen, Dauer und Teil nichtigkeit 

8.1 
Laufzeit  
Die Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.  

Jede Partei kann die Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von 3 Monat(en) schriftlich kün-
digen.  

Ungeachtet einer Kündigung bestehen die in den Artikeln 5 und 6 genannten Rechte 
und Pflichten der Parteien auch nach der Kündigung fort. 

8.2 
Änderungen 
Bei Bedarf werden von den Parteien schriftlich vereinbarte zusätzliche oder alternative Be-
stimmungen zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung als Teil der Ver-
einbarung betrachtet. 
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8.3 
Teilnichtigkeit  

Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungültig erachtet werden, 
bleiben alle übrigen Artikel vollständig in Kraft. 

 

Unterschriften 
 

   
Ort, Datum  Ort, Datum 

   

Unterschrift  Unterschrift 

   

Stadtwerke Bliestal GmbH        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:  
 
Anlage Kontaktdaten (Strom und Gas) 
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 Technischer Anhang: 
 

1. Ansprechpartner  

- s. Anlage Kontaktdaten 

 

2. Die Vertragsparteien kommunizieren über folgende n Übertragungsweg:  
(s. Kommunikationsrichtlinie) 

- Kommunikationsprotokoll: SMTP (E-Mail) 

- Kommunikationsadresse: netz@stadtwerke-bliestal.de 

Maximale Sendungsgröße gemäß Kommunikationsrichtlinie 

- Kompressionsart mit Version (G ZIP) 

 

3. Der Übertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS) 

- Verschlüsselungsverfahren: SMIME (in Planung) 

 

4. Die Datenübertragung erfolgt im folgenden Format : 

INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veröffentlicht unter 
www.edi-energy.de  

- INVOIC in der  jeweils von der Bundesnetzagentur vorgebenen Version veröffentlicht un-
ter www.edi-energy.de  

- REMADV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version veröffentlicht 
unter www.edi-energy.de 

- Dateinamenskonvention (gemäß Kommunikationsrichtlinie der Bundesnetzagentur „Ver-
fahrensbeschreibung zur Abwicklung des Austauschs von EDIFACT Dateien“)  

- Codepflegende Stellen sind: 

- UN für EDIFACT-Syntax 

- GS1 für ILN-Nummer 

- DVGW für DVGW-Codenummer und Artikelnummern (vor Veröffentlichung kontrollie-
ren) 

- Netzbetreiber für Zählpunkte 

- BDEW für alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern) 

 

5. Anforderungen an Sammelrechnung 

Der Umsatzsteuernachweis wird im Deckblattformat erstellt und per Fax versendet. 

 

6. Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit 

Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die Si-
cherheitsrahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr im deutschen 
Strommarkt (Vedis-Empfehlung2) verwiesen. 

                                                
2 Weitere Informationen zu VEDIS: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit 
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Informationsblatt zur Marktkommunikation der Geschäftssparten Strom 

nach GPKE und Gas nach GeLi Gas der Stadtwerke Bliestal GmbH in der 
Marktrolle als Netzbetreiber 

Allgemein: 
Name: Stadtwerke Bliestal GmbH 

Straße / Nr.: Bliesgaustraße 13 

PLZ / Ort: 66440 Blieskastel 

Internet: www.stadtwerke-bliestal.de 

Allgemeine E-Mail-
Adresse: 

info.netz@stadtwerke-bliestal.de 

Marktfunktion: Netzbetreiber 

ILN-Codenummer  9900089000008 (Strom) 9870026400000 (Gas) 

Bilanzkreis 
Subbilanzkonto 

NCHB400111090000 
NCHB400111090003 

ILN-Codenummer 
 

MESSSTELLENBETREIBER 
STROM 9905647000002 

MESSDIENSTLEISTER 
STROM 9905654000003 

ILN-Codenummer MESSSTELLENBETREIBER 
GAS 9800240900007 

MESSDIENSTLEISTER 
GAS 9800240800009 

EIC des 
Bilanzierungsgebietes 

VERTEILNETZBETREIBER 
11YR00000004828U 

BILANZKREISVERANTWORTLICHER
11YR00000001555H 
11XDIFSWBLK1-PW3 für DZR 

 
Bankverbindung zur Überweisung: 
 
Kreditinstitut:   Volksbank Saarpfalz eG 
Konto-Nr.:         71 1456 0000 
Bankleitzahl:     592 912 00 

Registergericht: 
 
Amtsgericht Saarbrücken 
HR B 3311 

USt-IdNr.: 
 
DE 160905432 

 
Hinweise zur Datenübermittlung: 
Übertragungsweg: Ausschließlich via E-Mail, EDIFACT-Dateien als Anhang 
Betreff/Dateiname: Ausschließlich gemäß BDEW Kommunikationsrichtlinie 
Verschlüsselung: S/MIME – abzufragen unter 

https://www.trustcenter.de/fcgi-bin/Search.cgi?Language=de 
 

Komprimierung: Keine oder ausschließlich zip (gemäß BDEW 
Kommunikationsrichtlinie) 

E-Mail-Adresse für 
EDIFACT Strom und Gas 

NETZ 
netz@stadtwerke-bliestal.de 

 
 

http://www.stadtwerke-bliestal.de/
mailto:info.netz@stadtwerke-bliestal.de
https://www.trustcenter.de/fcgi-bin/Search.cgi?Language=de
mailto:netz@stadtwerke-bliestal.de


 
 
 
Nachrichtentyp / Format: 
UTILMD alle Formate 

in der  jeweils von der Bundesnetzagentur 
vorgegebenen Version veröffentlicht unter www.edi-
energy.de 
 
Invoic - nach Kontenklärung und vorheriger Absprache 

MSCONS 

CONTRL 

APERAK 

INVOIC 

REMADV 

REQDOC 

 

 Ansprechpartner für Netznutzungsverträge 
Name: Arnold Ziehl 
Telefon: 06842 9202-123 
Fax: 06842 9202-180 
E-Mail arnold.ziehl@stadtwerke-bliestal.de 

 

 Ansprechpartner für 
Rechnungsversand – INVOIC / Zahlungsavis - REMADV 

Name: Michaela Kihm 
Telefon: 06842 9202-122 
Fax: 06842 9202-180 
E-Mail michaela.kihm@stadtwerke-bliestal.de 

 
Klärung offener Posten 
Name: Eva Ruffing 
Telefon: 06842 9202-135 
Fax: 06842 9202-180 
E-Mail: eva.ruffing@stadtwerke-bliestal.de 

 
Ansprechpartner für Lieferantenrahmenverträge 
Name: Christiane Klingler 
Telefon: 06842 9202-195 
Fax: 06842 9202-180 
E-Mail: christiane.klingler@stadtwerke-bliestal.de 

 

http://www.edi-energy.de/
http://www.edi-energy.de/
mailto:arnold.ziehl@stadtwerke-bliestal.de
mailto:michaela.kihm@stadtwerke-bliestal.de
mailto:eva.ruffing@stadtwerke-bliestal.de
mailto:christiane.klingler@stadtwerke-bliestal.de

